
Sonntag, 21. Februar 2016
von 11 – 16 Uhr in der 
Kongresshalle Böblingen

+

Anmeldung Faxantw ort  0 70 31 /  862-201 •  E-Mail: alexander.hils@szbz.de

Unsere Anschrif t

Firma:

Ansprechpartner:

Anschrift:

Telefon:             Fax:

E-Mail:

Unser Berufsangebot  auf  der Messe
Was wird ausgestellt?

Rahmenprogramm
� Wir haben Interesse, uns am Rahmenprogramm zu     
     beteiligen:
� Vortrag:

� Workshop:

Hiermit  buchen w ir:
Die Anmeldung wird erst mit Zusendung der Auftragsbe-
stätigung durch die Sindelfi nger Zeitung/Böblinger Zeitung 
verbindlich gebucht.

Messepaket  inkl. Werbung (565 € zzgl. MwSt.)

�  Messepaket 12 m² �  Abweichende Fläche
�  Wir haben einen eigenen Stand    
� Wir brauchen Stühle (jeweils 5 €)           _____ Stück
� Wir brauchen Tische (jeweils 10 €)         _____ Stück
� Wir brauchen Stehtische (jeweils 15 €) _____ Stück

Internet-/St romanschluss (jew eils 70 €)

�  Stromanschluss 
�  Internetanschluss

Bezahlung
�  Hiermit willigen wir ein, dass die SZ/BZ den anfallenden   
    Betrag von unserem Konto abbucht.
�  Online Bannern auf szbz.de
    10 Tage, 325x160 px, 100 €

Kreditinstitut:

IBAN:

BIC:

�  Bitte senden Sie uns eine Rechnung zu

� Bitte rufen Sie mich an, ich habe noch einige Fragen
� Wir akzeptieren die Allgemeinen Vertragsbedingungen der Sindelfi nger Zeitung/Böblinger Zeitung

Ort/Datum:     Stempel:    Unterschrift:

Der Aussteller stimmt mit seiner Unterschrift zu, den gebuchten Paketpreis bis spätestens 10 Tage vor Ausstellungsbeginn an 
den Veranstalter zu bezahlen.

TRA UMBERUF?
Auf der Suche nach dem



1. Veranstalter
Röhm Verlag & Medien GmbH & Co. KG, Böblinger Stra-
ße 76, 71065 Sindelfi ngen.  

2. Anmeldung
Die Anmeldung zur Messebeteiligung erfolgt unter Ver-
wendung des Anmeldeformulars, das rechtsverbindlich 
unterschrieben und vollständig ausgefüllt sein muss. In 
die Anmeldung aufgenommene Bedingungen haben keine 
Gültigkeit. Mit der Anmeldung anerkennt der Aussteller 
die „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ als verbindlich 
für sich und alle von ihm auf der Messe Beschäftigten an. 
Mit der Anmeldung verpfl ichtet sich der Aussteller die ge-
setzlichen, polizeilichen,  arbeits- und gewerberechtlichen 
Vorschriften, besonders für Umweltschutz, Feuerschutz, 
Unfallverhütung einzuhalten.

3. Standmiete und Kosten 
Es gelten die auf den Messeunterlagen abgedruckten Prei-
se, zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

4. Zulassung 
Auf Zulassung zur Messe besteht kein Rechtsanspruch. 
Konkurrenzausschluss darf weder verlangt noch zugesagt 
werden. Die erteilte Zulassung kann widerrufen werden, 
wenn die Voraussetzungen für die Erteilung nicht mehr 
gegeben sind. (Falschangaben zu den auszustellenden Arti-
keln bzw. Exponaten.)

5. Standeinteilung 
Der Veranstalter ist bemüht, dem Aussteller den  ge-
wünschten Stand zur Verfügung zu stellen. Aus organi-
satorischen Gründen und im Interesse eines optimalen 
Gesamtbildes der Messe können Stände sowie die Ein-, 
Aus-, Durch- und Notausgänge umplatziert werden. Aus 
technischen Gründen muss der Aussteller damit rechnen, 
dass eine geringfügige Beschränkung des Standes auftreten 
kann. Dies kann maximal in der Tiefe und Breite 10 cm 
betragen. Zur Minderung der Standmiete berechtigt dies 
nicht.

6. Unter verm ietung, Gemeinschaft saussteller  
Eine Untervermietung oder eine Standüberlassung an 
Dritte ist mit Genehmigung des Veranstalters gestattet. 
Wollen mehrere Aussteller gemeinsam eine Standfl äche 
mieten, so haftet jeder von ihnen als Gesamtschuldner.  

7. Zahlungsbedingungen 
Die Standmiete ist nach Rechnungsstellung zur Zahlung fäl-
lig.  Der Aussteller darf die Standfl äche nur dann belegen und 
mit dem  Aufbau beginnen, wenn die für die Messe gestellte 
Rechnung voll bezahlt wurde. Der Veranstalter kann nach 
vergeblichen Mahnungen den Vertrag mit sofortiger Wir-
kung aufl ösen und über die Standfl äche anderweitig verfügen.

8. Rückt r it t  durch den Aussteller  
Ein Rücktritt von der Veranstaltung kann nur schriftlich 
erfolgen. Er ist nur dann rechtswirksam, wenn der Veran-
stalter schriftlich das Einverständnis gibt. Bis 2 Monate vor 
Beginn der Messe ist ein Rücktritt kostenlos. Bei Rücktritt 
30 Tage vor Messebeginn sind 25 % des Paketpreises als 
Stornogebühr zu entrichten, 14 Tage vor Messebeginn 50 % 
und 100 % bei kurzfristigem Rücktritt oder Nichterschei-
nen der Aussteller.

9. Versicherung 
Der Veranstalter empfi ehlt den Ausstellern alle Ausstel-
lungsgegenstände und Exponate zu versichern und eine 
Haftpfl ichtversicherung abzuschließen.

10. Haftung 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden an 
Ausstellungsgegenständen und an der Standausstattung, 
auch nicht für Folgeschäden. Für alle Risiken des Transpor-
tes vor,  während und nach der Messe,  für Beschädigungen, 
Diebstahl sowie Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Ausstellung durch Verschulden Dritter 
entstehen, übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Der 
Veranstalter schließt eine Haftpfl ichtversicherung für Be-
sucher ab.  

11. Vorkehrungen – Höhere Gewalt  
Muss der Veranstalter aufgrund unvorhergesehener Ereig-
nisse, höherer Gewalt, Naturkatastrophen, zu wenig Aus-
steller usw. die Veranstaltung absagen, so hat der Ausstel-
ler keinen Anspruch auf Rückzahlung oder Erstattung der 
Standkosten und sonstige Auslagen.  

12. Technik – Anschlüsse 
Der Veranstalter übernimmt die Kosten für die allgemei-
ne Beleuchtung. Anschlüsse die vom Aussteller benötigt 
und gewünscht werden, sind bei der Anmeldung mit an-
zugeben. Die Kosten für die Standinstallation von Elekt-
ro-, Wasser-, Telefonanschlüssen sowie der Verbrauch sind 
vom Aussteller zu bezahlen. Alle Installationen dürfen nur 
durch ein vom Veranstalter zugelassenes Unternehmen 
durchgeführt werden. Der Aussteller haftet für alle Schä-
den die durch unsachgemäße Benutzung und Handhabung 
an den Anschlüssen entstehen.

13. Technische Richt linien 
Der Aussteller verpfl ichtet sich, die technischen Bestim-
mungen, behördliche Anweisungen und Brandschutzmaß-
nahmen einzuhalten.

14. Ger ichtsstand/Er füllungsor t /Hausrecht  
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Sindelfi ngen. Die 
Röhm Verlag & Medien GmbH & Co. KG übt das Haus-
recht im gesamten Ausstellungsbereich aus. Sollten einzel-
ne Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen unwirksam 
sein, so hat dies auf die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen keinen Einfl uss.  

 A llgemeine Ver t ragsbedingungen für  Veranstalt ungen und 
Messen der  Röhm Ver lag & Medien GmbH & Co. KG


